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hilterin und Pflegerin zu entlohnen oder, wenn dies seine Ehefrau ist, gebiihrend
fiir ihren Unterhalt zu sorgen.

5. Mit dem Beklagten und der Vorinstanz gelangt daher der Regierungsrat
zum Schlusse, daB} nicht die Schwester des Beklagten, sondern nur dessen Schwager
unterstiitzungsbediirftig ist. Diesem gegeniiber ist der Beklagte aber nicht unter-
stiitzungspflichtig. Die Klage ist demnach in Bestitigung des angefochtenen Ent-
scheides abzuweisen, ohne daf} untersucht zu werden braucht, ob der Beklagte
sich in giinstigen Verhéltnissen befindet (Art. 329, Absatz 2 des Zivilgesetzbuches).

6. Die Bezahlung der Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens, die nach
Art. 39 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes der unterliegenden Partei obliegt,
ist dem Biirgerlichen Fiirsorgeamt Basel als Armenbehérde eines Konkordats-
kantons gemill der iiblichen Handhabung von Artikel 11 des Konkordats iiber
die wohnortliche Unterstiitzung zu erlassen. Ferner ist von der gesetzlichen Be-
fugnis Gebrauch zu machen, die Parteikosten wettzuschlagen (Artikel 40, Ab-
satz 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes).

Aus diesen Griinden wird erkannt:

1. Die Klage des Biirgerlichen Fiirsorgeamtes Basel vom 23. Juli 1959 gegen
E. G. wird in Bestitigung des Entscheides des Regierungsstatthalters von B.
vom 13. Oktober 1959 abgewiesen.

2. Die Kosten des Verfahrens vor beiden Instanzen trigt der Staat.
3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 29. Dezember 1959.)

C. Entscheide Eidgenossischer Behorden

9. AHY. Rentenauszahlungen. — Art. 386 ZGB ist Rechtsgrund auch fir Verfigun-
gen tiber die Auszahlung von AHV-Renien an Drittpersonen, da Mafinahmen des
Vormundschaftsrechts den Verfiigungen der Ausgleichskasse iiber die zweckmdfige
Rentenauszahlung vorgehen; Rentenleistungen etner Awusgleichskasse, die in Wider-
spruch zu vormundschaftlichen Anordnungen stehen, stellen keine rechisgiiltigen Zah-
lungen dar.

Der im Jahre 1956 fiir Frau A. gemia Art. 394 und 393, Ziff. 2 ZGB bestellte
Beistand hatte unter anderem den Auftrag erhalten, «die finanziellen Interessen
des Verbeistindeten zu wahren, insbesondere ihre Renten zu verwalten .. .» In
der Folge bezahlte die Ausgleichskasse die Frau A. zustchende AHV-Rente an
den Beistand aus.

Auf Grund einer Mitteilung des Anwaltes der Verbeistindeten, daBl diese die
Rentenzahlung an sich selber verlange, verfiigte die Ausgleichskasse ab Dezember
1957 wieder die Ausrichtung der Rente an die Rentnerin persionlich. Die Vormund-
schaftsbehérde teilte hierauf der Ausgleichskagse mit, gemil Art. 386 ZGB ent-
ziehe sie Frau A. vorsorglich das Verfiigungsrecht tiber ihre Rente und verfuge,
daB} die Rente wie bisher an den Beistand zu iiberweisen sei. Die Ausgleichskasse
weigerte sich vorerst, diesem Begehren zu entsprehen; doch fand sie sich spiter
bereit, diec Rente ab Mai 1958 wieder an den Beistand zu bezahlen,

! Das Birgerliche Fiirsorgeamt der Stadt Basel unterliel eine Berufung an das Bundes-
gericht gegen diesen Entscheid nur, weil der Streitwert nicht erreicht war. (Die Redaktion)



Nachtraglich ersuchte der Beistand die Ausgleichskasse noch um Ausrichtung
der Rentenbetrefinisse fiir die Monate Dezember 1957 bis April 1958, da die Rente
in dieser Zeit wegen Entzuges der Handlungsfihigkeit nicht mit befreiender Wir-
kung an Frau A. habe bezahlt werden kdnnen. Die Ausgleichskasse lehnte es ab,
diesem Begehren Folge zu leisten, und die hiegegen eingereichte Beschwerde wurde
von der kantonalen Rekurskommission abgewiesen. Der Beistand zog den Streit-
fall auf dem Berufungswege vor das Kidg. Versicherungsgericht. Dieses hat sich
zu den grundsitzlichen Rechtsfragen wie folgt geduflert:

1. Gemal3 Art. 386 ZGB steht der Vormundschaftsbehorde die Befugnis zu,
im Hinblick auf eine in Aussicht stehende Bevormundung vorldaufig Mafregeln zu
treffen; dabei sind alle MaBregeln denkbar, welche in den Bereich der vormund-
schaftlichen Tétigkeit fallen. Das Zivilgesetzbuch zieht nur eine Grenze: die Mal-
regeln miissen erforderlich sein (vgl. Egger, Kommentar zum ZGB, N. 12/3 und
18 zu Art. 386). Nachdem die Sorge um die zweckentsprechende Verwendung der
Einkiinfte eines Schutzbediirftigen somit in den Bereich der vormundschaftlichen
Tatigkeit fillt, ist Art. 386 ZGB Rechtsgrund auch fir Verfiigungen iiber die Aus-
zahlung von AHV-Renten an Drittpersonen. Hinsichtlich der Auszahlung sol-
cher Renten an Drittpersonen enthilt das AHV-Recht allerdings besondere Vor-
schriften. So sieht der auf Art. 45 AHVG beruhende Art. 76, Abs. 1, AHVYV vor,
daB die Ausgleichskasse die Rente einer Drittperson oder Behorde auszahlen kann,
die dem Rentner gegeniiber unterstiitzungspflichtig ist oder ihn fiirsorglich be-
treut, wenn er nicht willens oder fahig ist, die Rente gehorig zu verwenden. Es
stellt sich nun die Frage nach dem Verhiltnis der MaBlnahmen des Vormund-

schaftsrechts zu den Anordnungen einer Ausgleichskasse iiber die Auszahlung
von AHV-Renten.

2. Die Rechtsprechung hat von jeher die Institutionen des Familienrechtes
als eine Ordnung betrachtet, die von der Sozialversicherung vorausgesetzt wird
und dieser daher grundsétzlich vorgehen mul}. So ist insbesondere in EVGE 1951,
S. 138ff. (ZAK 1951, S. 331f.) hinsichtlich der Zustindigkeit, familienrechtliche
SchutzmafBnahmen anzuordnen, den nach Zivilrecht zustindigen Organen der
Vorrang gegeniiber den AHV-rechtlichen zuerkannt worden. Dieses Prijudiz
stellt fest, dafl die zivilrechtliche Anordnung, als allgemeine Einrichtung des
Familienrechtes, allfilligen Verwendungsmaflnahmen des Verwaltungsrechtes
vorgeht und daher von simtlichen Organen der Sozialversicherung befolgt werden
mull, zumal das zivilrechtliche Verfahren bessere Gewihr fir sorgfiltige und ob-
jektive Priifung der tatsichlichen Verhiltnisse bietet als ein administratives
Verfahren.

Ahnliche Erwiigungen treffen auf die SchutzmaBnahmen der zustindigen
Organe des Vormundschaftsrechtes zu, welches ja auch zum Familienrecht ge-
hort. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Ausgleichskassen vormundschaft-
liche Verfiigungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einer Person, die mit
ihrem eigenen Geld nicht umzugehen weil3, nicht beachten sollten. Eine umfassende
Fiirsorge gegentiber Personen, die ihre eigenen Angelegenheiten nicht sclber zu
regeln imstande sind, vermogen keine anderen staatlichen Organe besser zu leisten
als die vormundschaftlichen. Diese stehen den Schutzbediirftigen viel niher und
sind ohne jeden Zweifel besser in der Lage, die Verhiltnisse dauernd zu iiber-
blicken und zum Rechten zu sehen als zum Beispiel eine kantonale oder gar eine
Verbandausgleichskasse. Diese Art Fiirsorge gehort denn auch zu den ureigensten
Aufgaben der vormundschaftlichen Organe; es miiiten schon unmifverstindliche
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gesetzliche Spezialnormen vorliegen, um die Ausgleichskassen zu ermiichtigen,
von sich aus abweichende Verwendungsmallnahmen anzuordnen. Solche Spezial-
normen bestehen aber keine. Wenn die Vorinstanz glaubt, ein Verfiigungsrecht
zivilrechtlicher Organe sehe nur Art. 22, Abs. 2, AHVG vor, so setzt sie sich mit
EVGE 1951, 8. 138, in Widerspruch, ganz abgesehen davon, dal3 Art. 22, Abs. 2,
AHVG den Rentenanspruch als solchen und nicht die Auszahlung betrifft. Zu-
dem tubersieht die Vorinstanz, dall Art. 45 AHVG nicht den Sinn haben kann,
Bestimmungen zu decken, die die Ausgleichskassen erméchtigen wiirden, vormund-
schaftliche Manahmen zu durchkreuzen. Es geht nicht an, Art. 76 AHVV dahin
auszulegen, die Ausgleichskassen seien zur Befolgung vormundschaftlicher An-
ordnungen nur dann gehalten, wenn der Rentner rechtskriiftic bevormundet ist
(Abs. 2), wihrend es in allen andern Féllen der Ausgleichskasse anheimgestellt
sei, die « Kann-Vorschrift » des Abs. 1 von Art. 76 AHVV anzuwenden oder nicht.
Die Wendung in Abs. 1 «die Ausgleichskasse kann .. .» liflt iibrigens der Ver-
waltung keineswegs freie Hand, sondern verhilt sie zur pflichtgemédfen Ermes-
sensentscheiden; ferner fithrt der Umstand, daf3 der Text des Art. 76 AHVV nur
die Auszahlung der Rente des Bevormundeten verbindlich regelt (Abs. 2), keines-
wegs zum SchluB, in allen andern Fillen konne die Ausgleichskasse nach eigenem
Gutdiinken handeln. Sonst miilte man folgerichtig — entgegen EVGE 1951,
S. 138 — selbst zivilrechtliche Eheschutzmafnahmen auBerhalb des Rahmens von
Art. 22, Abs. 2, AHVG als fiir die Ausgleichskasse unverbindlich betrachten.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dafl Art.45 AHVG und dessen
Ausfithrungsbestimmungen keine Kassenverfiigungen decken, die klaren vor-
mundschaftlichen Anordnungen von seiten der hierfiir zustindigen und verant-
wortlichen Organe widersprechen. Wo AHV-rechtliche Verfiigungen gemil
Art. 76 AHVV mit vormundschaftlichen Anordnungen kollidieren, gebiihrt diesen
der Vorrang. Kommt aber Verfiigungen einer Ausgleichskasse iiber die Auszah-
lung von AHV-Renten im Verhiltnis zu Malnahmen des Vormundschaftsrechts
blof} subsididre Bedeutung zu, so konnen jene Verwaltungsakte nur soweit und
solange Bestand haben, als ihnen keine Anordnungen der Vormundschaftsbehérde
entgegenstehen. Vor solchen Anordnungen miissen widersprechende AHV-recht-
liche Verwaltungsakte weichen, ohne daf} es deren Anfechtung durch Beschwerde
bediirfte. Rentenleistungen einer Ausgleichskasse in Widerspruch zu vormund-
schaftlichen Anordnungen ist der Charakter rechtsgiiltiger Zahlungen zu ver-
sagen. (Entscheid des eidg. Versicherungsgerichtes vom 5. September 1959; ZAK
Dezember 1959, S. 493f.)

Literatur

Richtlinien fiir die Organisation von Erzichungsheimen tiir Kinder und Jugendliche,
Oktober 1959. Es handelt sich hier um die véllige Neubearbeitung der Richtlinien von
1949/54, die unter Mitarbeit fiihrender Fachleute des Anstaltswesens und der offenen
Fiirsorge vorgenommen wurde. Weitere IExemplare kénnen fiir dreilig Rappen beim
Sekretariat der Schweiz. Landeskonferenz fiir soziale Arbeit, Postfach Ziirich 39, be-
zogen werden. ‘

Stamm H., Dr. med., Basel. Die Aufgaben des Spitalfiirsorgedienstes fiir weibliche
Patienten. Der Autor hebt hervor, daf} eine gute Ifiirsorgerin vor allem Bescheid wissen
mul uber alle Hilfsorganisationen fur materielle und soziale Notlagen und deren Funk-
tioniire sowie {iber die Rechtsvorschriften, durch die die Rechte und Pflichten unter den
Menschen geregelt sind. Kontaktfihigkeit und psychologisches Feingefiihl miissen die
Fiirsorgerinnen ohnehin mitbringen. (VESKA-Zeitschrift, September 1959, Seite 734{t.)



	C. Entscheide Eidgenössischer Behörden

